
I. Allgemeines

Anstelle von Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft wird in Liech-
tenstein für die Zugehörigkeit zum Staatsverband vor allem der Begriff
Landesbürgerrecht verwendet.1 Jeder Landesbürger (mit Ausnahme der
Mitglieder des Fürstlichen Hauses) muss Bürger einer Gemeinde des
Fürstentums Liechtenstein sein. Landes- und Gemeindebürgerrecht sind
somit untrennbar miteinander verbunden.2 Die Regelung von Erwerb
und Verlust des Staatsbürgerrechts erfolgt nach Art. 30 der Verfassung
durch die Gesetze. Der Gesetzgeber ist indessen nicht gänzlich frei in
der Bestimmung der Regeln für die Staatsangehörigkeit. Das Prinzip der
Grundrechtsbindung verpflichtet neben anderen Grundrechtsadressaten
auch die Legislative, sich bei der Regelung des Landesbürgerrechts an
die Verfassung zu halten.3 Bereits relativ früh hat auch der Staatsge-
richtshof in seiner Judikatur auf die Grundrechtsgebundenheit des Ge-
setzgebers hingewiesen.4 In der jüngeren Judikatur hat der Staatsge-
richtshof festgehalten, dass sich der Staatsgerichtshof «bei der Überprü-
fung gesetzlicher Vorschriften auf ihre Verfassungsmässigkeit aus
Gründen der Demokratie und Gewaltenteilung regelmässig grosse Zu-
rückhaltung» auferlegt.5 Dem Gesetzgeber komme eine Entscheidungs-
prärogative zu. Der Staatsgerichtshof greife aber immer dann ein, «wenn
der Gesetzgeber den Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit verlässt und
Grundrechte verletzt».6
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1 Das geht bereits aus der Bezeichnung des Bürgerrechtsgesetzes hervor: Gesetz vom
4. Januar 1934 über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes, LGBl. 1960
Nr. 23 (Bürgerrechtsgesetz; BüG).

2 Vgl. § 2 BüG und Art. 14 GemG; vgl. auch StGH 1988/16 Erw. 4.1, LES 1989, 115
(117); StGH 1988/17 Erw. 3.2, LES 1989, 118 (121).

3 Vgl. Höfling, Grundrechtsordnung, S. 68 ff., sowie für die Schweiz: Schweizer Rai-
ner J. zu Art. 35 BV, Rz. 24, in: Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender;
vgl. auch Hoch, Verfassungs- und Gesetzgebung, S. 208: «So ist der Gesetzgeber an
die Grundrechte der Verfassung, insbesondere an das Willkürverbot und seit dem
Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention für Liechtenstein im
Jahr 1982 auch an den Grundrechtskatalog der EMRK gebunden.»

4 Entscheidung vom 15. Juli 1955, ELG 1947–1954, 259 (263); vgl. Höfling, Grund-
rechtsordnung, S. 71.

5 StGH 2007/118 Erw. 3, LES 2009, 1 (4).
6 StGH 2007/118 Erw. 3, LES 2009, 1 (4); Wolfram Höfling, Grundrechtsordnung, 

S. 71 führt dazu aus, dass die Grundrechtsgebundenheit der Legislative durchaus
dem grundlegenden verfassungsstrukturellen Wandel entspricht, «den die liechten-
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